Satzung fur die o6ffentliche Entwéserungsanlage
des Zweckverbandes Gewerbepark
Nirnberg - Feucht
(Entwéserungssatzung - EWS)

vom 2. Méz 1999

(Mittelfrakisches Amtsblatt vom 12. Mé&z 1999)

Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht erla3t aufgrund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1
und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fir den
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796), der Art.
17 Abs. 1, 26 Abs. 1 u. 2 des Gesetzes Uber die
kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 555,
ber. 1995 S. 98), zuletzt geadndert durch Gesetz
vom 24. Juli 1998 (GVBI. S. 424) sowie Art. 41b
Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Wassergesetzes
(BayWa@) in der Fassung vom 19. Juli 1994 (GVBI.
S. 822), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 10. Juli
1998 (GVBI. S. 403), folgende Satzung:
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§1
fdentliche Einrichtung

(1) Der zZweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht betreibt zur Abwasserbeseitigung nach die-
ser Satzung eine Entwasserungsanlage als 6ffentli-
che Einrichtung.

(2) Im Ubrigen bestimmt Art und Umfang der Ent-
sorgung der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg
- Feucht.

(3) Zur Entwasserungsanlage des Gewerbeparks
Nurnberg - Feucht gehoéren nicht die Grundstiicks-
anschlisse.

§2

Grundstucksbegriff - Grundstickseigentimer

(1) Grundstick im Sinne dieser Satzung ist jedes
raumlich zusammenhangende und einem gemein-
samen Zweck dienende Grundeigentum desselben
Eigentiimers, das eine selbstandige wirtschaftliche
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere
Grundstuicke oder Teile von Grundstiicken im Sinne
des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich ver-
bindliche planerische Vorstellungen vorhanden
sind, sind sie zu beriicksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung fur die Grundstiicksei-
gentiimer erlassenen Vorschriften gelten auch fir
Erbbauberechtigte oder ahnlich zur Nutzung eines
Grundstiicks dinglich Berechtigte. Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.



§3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden
Begriffe folgende Bedeutung:

Abwasser

ist Wasser, das durch hauslichen, gewerblichen,
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch ver-
unreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften veran-
dert ist oder das von Niederschlagen aus dem Be-
reich von bebauten oder befestigten Flachen ab-
flief3t.

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht fir
das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende
Abwasser, einschlielich Jauche und Gille, das da-
zu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder géartnerisch genutzte Béden aufge-
bracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt
ist insbesondere das menschliche Fakalabwasser.

Kanale

sind Mischwasserkanédle, Schmutzwasserkanéle
oder Regenwasserkandle einschlieBlich der Son-
derbauwerke sowie Entwasserungsmulden.

Mischwasserkanale

sind zur Aufnahme von Niederschlags- und
Schmutzwasser bestimmt.

Schmutzwasserkanéale

dienen ausschlieR3lich der Aufnahme von Schmutz-
wasser.

Regenwasserkanéale

dienen ausschlie3lich der Aufnahme von Nieder-
schlagswasser.

Entwasserungsmulden

sind offene Graben, die ausschliel3lich zur Aufnah-
me von Niederschlagswasser, das auf Uberda-
chungen von Flachen und Gebaudedachern anfallt
(Dachwasser), dienen.

Anliegerkanéle

sind Kandle, die der unmittelbaren Entwasserung
der Grundstuicke dienen.

Privatkanale

im Sinne dieser Satzung sind Kanale in 6ffentlichen
Verkehrsflachen, die nicht vom Zweckverband Ge-
werbepark Nirnberg - Feucht in Wahrnehmung
seiner Aufgaben nach § 1 verlegt oder Ubernom-
men wurden. lhre Zweckbestimmung entspricht im
Ubrigen der der Kanéle.

Trennsystem

ist ein Entwasserungssystem, bei dem Schmutz-
und Regenwasser getrennt voneinander in geson-
derten Leitungen oder Entwasserungsmulden ab-
gefuihrt werden

Sammelkldranlagen

sind Anlagen zur Reinigung des in den Kanélen ge-
sammelten Abwassers, einschliellich der Ableitung
zum Gewasser.

Entwédsserungsanlagen

sind die Kandle und Sammelklaranlagen ein-
schlieB3lich Sonderbauwerke.

Grundsticksentwasserungsanlagen

sind alle Einrichtungen eines Grundstiicks, die der
Beseitigung der Abwasser dienen.

Grundstiicksanschliisse (AnschluRkanéale)

sind die Leitungen vom Kanal bis zur Grundsticks-
grenze. Zum Grundstiicksanschluf3 gehort auch der
Kanalanstich.

Kanalanstich

ist die Verbindung des AnschluBkanales mit dem
Kanal.

Grundleitungen

sind die im Erdreich oder unter der Grundplatte un-
zuganglich verlegten Leitungen, die das Abwasser
in der Regel dem AnschluBkanal zufiihren.

Kontrollschacht

ist eine Einrichtung zur Kontrolle sowie zur Reini-
gung der Grundstuicksentwasserungsleitungen.

MeRschacht

ist eine Einrichtung fur die Messung des Abwasser-
abflusses aus den Grundstlicken sowie flr die Ent-
nahme von Abwasserproben.

Verbandsgebiet

ist das Gebiet im Sinne des § 3 der Satzung des
Zweckverbandes Gewerbepark Nirnberg — Feucht
vom 04.10.1996 (Mittelfrankisches Amtsblatt Nr.
20/1996, S. 153).



§4

AnschluBund Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstickseigentimer eines im Ver-
bandsgebiet gelegenen Grundstiickes ist berech-
tigt, sein Grundstiick nach MaRgabe dieser Satzung
an die offentliche Entwéasserungsanlage anschlie-
Ren zu lassen und nach MalRgabe der 88§ 14 bis 17
alles Abwasser in die offentliche Entwasserungs-
anlage einzuleiten.

(2) Das Anschluf3- und Benutzungsrecht erstreckt
sich nur auf solche Grundstiicke, die durch einen
Kanal erschlossen werden. Die Grundstiickseigen-
tumer kénnen unbeschadet weitergehender bun-
des- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht ver-
langen, dafl neue Kandle hergestellt oder beste-
hende Kanale geandert werden. Welche Grund-
stiicke durch einen Kanal erschlossen werden, be-
stimmt der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht.

(3) Ein AnschluB und Benutzungsrecht besteht
nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art und
Menge nicht ohne weiteres von der offentli-
chen Entwasserungsanlage Gbernommen wer-
den kann und besser von demjenigen behan-
delt wird, bei dem es anfallt;

2. solange eine Ubernahme des Abwassers
technisch oder wegen des unverhaltnismaRig
hohen Aufwandes nicht mdglich ist;

3. wenn eine Versickerung oder anderweitige Be-
seitigung von Niederschlagswasser ordnungs-
gemaf maglich ist.

(4) Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht kann den Anschlu3 und die Benutzung ver-
sagen, wenn die notwendige gesonderte Behand-
lung des Abwassers das Wohl der Allgemeinheit
(Siedlungsstruktur, Belange des Natur- und Land-
schaftschutzes, Gewasserschutz usw.) nicht beein-
trachtigt.

(5) Unabhangig von dem Recht und der in dem
§ 5 geregelten Verpflichtung zum Anschlul3 be-
stimmter Grundstucke an die offentliche Entwéasse-
rungsanlage darf im Ubrigen der Anschluf3 von
Grundstiicken und den darauf errichteten Bauten
oder Anlagen nur nach vorheriger Genehmigung
des Zweckverbandes Gewerbepark Nurnberg -
Feucht erfolgen. Die Vorlage- und Anzeigepflichten
nach 88 10 und 11 sind ferner zu beachten.

§5

AnschluBund Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluf’ Berechtigten (§ 4) sind ver-
pflichtet, bebaute Grundstiicke an die 6ffentliche
Entwasserungsanlage anzuschlielen (Anschluf3-
zwang). Ein Anschlul3zwang besteht nicht, wenn
der Anschluf3 rechtlich oder tatsachlich unmdglich
ist.

(2) Die zum Anschluf’ Berechtigten (§ 4) sind ver-
pflichtet, auch unbebaute Grundsticke an die 6f-
fentliche Entwasserungsanlage anzuschliel3en,
wenn Abwasser anféllt.

(3) Ein Grundstuck gilt als bebaut, wenn auf ihm
bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser
anfallen kann, dauernd oder voriibergehend vor-
handen sind.

(4) Bei baulichen MaBhahmen, die eine Verande-
rung der Abwassereinleitung nach Menge oder Be-
schaffenheit zur Folge haben, muf3 der Anschluf3
vor Beginn der Benutzung der baulichen Anlage
hergestellt sein. In allen anderen Fallen ist der An-
schiuf3 nach schriftlicher Aufforderung durch den
Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht in-
nerhalb der von ihm gesetzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundsticken, die an die o6ffentliche Ent-
wasserungsanlage angeschlossen sind, ist im Um-
fang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die
offentliche Entwasserungsanlage einzuleiten (Be-
nutzungszwang). Verpflichtet sind die Grund-
stiickseigentiimer und alle Benutzer der Grundstik-
ke. Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes
Gewerbepark Nirnberg - Feucht die dafur erforder-
liche Uberwachung zu dulden.

(6) Aufspeicherung von Abwasser ist verboten,
ausgenommen die Aufspeicherung von Nieder-
schlagswasser zur Verwendung auf dem eigenen
Grundstiick, soweit keine Beeintréchtigung der
Nachbargrundstiicke hierdurch auftritt. Weitere
Ausnahmen bedirfen der Genehmigung des
Zweckverbandes Gewerbepark Nirnberg — Feucht.



86
Befreiung von AnschluBund Benutzungs-

zwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluf3 oder
zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum
Teil befreit, wenn

1. der Anschlul oder die Benutzung aus
besonderen Griinden auch unter Be-
ricksichtigung der Erfordernisse des
Gemeinwohls nicht zumutbar ist.

2. eine Speicherung zur Wiederverwen-
dung oder Versickerung von Nieder-
schlagswasser, insbes. Dachflachen-
wasser, fir z. B. Gartenbewédsserung
technisch einwandfrei und ohne Beein-
trachtigung von Allgemeinwohl, Ge-
sundheit, Hygiene und der Nutzung der
Grundstiicke in der ndheren Umgebung
maglich ist.

(2) Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe
der Grunde schriftlich beim Zweckverband Ge-
werbepark Nurnberg-Feucht einzureichen. Bei
einer Versickerung ist zusatzlich ein Bodenunter-
suchungsgutachten beizufiigen, das die Unbe-
denklichkeit der Versickerung fir die Nutzung der
Grundstuicke in der ndheren Umgebung beschei-
nigt.

(3) Die Befreiung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt
werden.

§7

Sondervereinbarungen - Privatkanke

(1) Ist der Eigentiumer nicht zum Anschluf3 be-
rechtigt oder verpflichtet, so kann der Zweckver-
band Gewerbepark Nirnberg - Feucht durch Ver-
einbarung ein besonderes Benutzungsverhaltnis
begrinden. Fur dieses gelten die Bestimmungen
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebihren-
satzung entsprechend, soweit nicht die Sonderver-
einbarung etwas anderes bestimmt.

(2) Grundsticke an StralRen, in denen kein Kanal
liegt, kbnnen an die éffentliche Entwasserungsanla-
ge durch einen Privatkanal angeschlossen werden.
Die erforderliche Genehmigung hierzu sowie die
einzelnen Benutzungsbedingungen sind in einer
Sondervereinbarung zu regeln.

§8

Grundstiicksanschluf

(1) Die Grundsticksanschlisse werden vom
Zweckverband Gewerbepark Nirnberg-Feucht her-
gestellt, erneuert, geandert und unterhalten. Der
Zweckverband  Gewerbepark  Nirnberg-Feucht
kann auf Antrag zulassen oder von Amts wegen
anzuordnen, dafld der Grundstiickseigentimer den
GrundstiicksanschluR ganz oder teilweise herstellt,
erneuert, andert und unterhalt; die 88 10, 11 und 12
gelten entsprechend.

(2) Der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Fihrung
der Grundstiicksanschlisse. Er bestimmt auch, wo
und an welchen Kanal anzuschlieBen ist. Begrin-
dete Wiinsche der Grundstiickseigentiimer werden
dabei nach Mdglichkeit bertuicksichtigt.

(3) In Fallen des Absatz 1 Satz 2 werden die zur
Verlegung und Unterhaltung eines Grundstiicksan-
schluRes erforderlichen Stra3enaufgrabungen an
Stral3en, die in der Baulast des Zweckverbandes
Gewerbepark Nirnberg - Feucht stehen, durch ei-
nen Gestattungsvertrag nach burgerlichem Recht
zwischen dem Grundstiickseigentimer bzw. dem
Erbbauberechtigten und dem Zweckverband Ge-
werbepark Nirnberg - Feucht geregelt.

(4) Der Grundstiuckseigentimer haftet dem
Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht
gegenuber fir alle Schaden, die dieser aus der Be-
nitzung des Stral3enkdrpers und der sonstigen Be-
standteile der StralRe entstehen.

(5) Wenn durch mehrere, kurz hintereinander fol-
gende Anschliisse der Bestand der Stral3e oder des
StraRenkanales gefahrdet oder der Betrieb der 6f-
fentlichen Kanalisation erschwert wirde, kann der
gemeinsame Anschlu3 mehrerer Grundstiicke vom
Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht
gefordert werden, auch wenn diese Grundstiicke
nicht im gemeinsamen Eigentum eines Verpflichte-
ten nach dieser Satzung stehen.

(6) Soll bei einem Neubauvorhaben der bereits
von einer friheren Bebauung vorhandene An-
schluBkanal wiederverwendet werden, ist dieser vor
Einreichung der Planunterlagen (vgl. § 12 Abs. 2)
durch eine eingehende Sichtprifung mittels Ka-
merabefahrung auf seinen baulichen Zustand zu
Uberprifen. Bei Kanalen, die alter als 40 Jahre sind,
ist zusatzlich eine Dichtigkeitspriifung mittels Was-
serstandsfullung durchzufiihren. Der Zeitpunkt der
vorgesehenen Uberpriifung ist dem Zweckverband
Gewerbepark Nirnberg - Feucht mindestens 24
Stunden vorher zu melden. Das Untersuchungser-
gebnis ist zu protokollieren und dem Zweckverband
Gewerbepark Nurnberg - Feucht mit Planvorlage
einzureichen. Diese Uberpriifungspflicht gilt auch



bei Anschluf3 von Industrie- und Gewerbeneubau-
ten sowie bei Anschlufl von sonstigen Neubauten in
Wasserschutzgebieten an bestehende Grundleitun-
gen innerhalb der Grundstiicke, soweit die letzte
Uberpriifung alter als 10 Jahre ist.

89

Grundsticksentwéserungsanlage

(1) Jedes Grundstiick, das an die offentliche Ent-
wasserungsanlage angeschlossen wird, ist vorher
vom Grundstickseigentimer mit einer Grund-
sticksentwasserungsanlage zu versehen, die nach
den anerkannten Regeln der Technik herzustellen,
zu betreiben, zu unterhalten und erforderlichenfalls
zu andern ist. Die einschlagigen DIN-Vorschriften,
insbesondere DIN 1986, in ihren jeweils gultigen
Fassungen sind zu beachten.

(2) Der Grundstickseigentimer ist auf Verlangen
des Zweckverbandes Gewerbepark Nurnberg -
Feucht verpflichtet, die Grundstiicksentwasse-
rungsanlage auf seine Kosten mit einem Mel-
schacht zur Schadstoffkontrolle nach § 17 zu ver-
sehen.

(3) Wird industrielles oder gewerbliches Abwasser
in die Entwasserungsanlage eingeleitet, ist der
Grundstiickseigentiimer verpflichtet, auf seine Ko-
sten fur die Ermittlung einer Starkverschmutzungs-
gebihr einen Probeentnahmeschacht an geeigneter
Stelle in den GrundstiicksanschlufZkanal einzubau-
en. Erfolgt die Einleitung mittels mehrerer An-
schluBkanale, so besteht die Verpflichtung fir jeden
AnschluRkanal.

(4) Besteht zum Kanal kein natirliches Geféalle, so
kann der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht vom Grundstlickseigentimer den Einbau
und Betrieb einer Hebeanlage zur ordnungsgema-
Ben Entwasserung des Grundstlickes verlangen,
wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgeméaliie
Beseitigung der Abwasser bei einer den Regeln der
Technik entsprechenden Planung und Ausfiihrung
des Kanalsystems nicht méglich ist.

(5) Gegen Rickstau aus der Kanalisation hat sich
der AnschluRnehmer selbst durch Einbau entspre-
chender technischer Vorrichtungen zu schiitzen. Als
Ruckstauebene gilt mindestens die StraRenhéhe an
der Stelle des Kanalanstichs.

(6) Die Grundsticksentwasserungsanlagen sowie
Arbeiten daran dirfen nur durch Unternehmer aus-
gefuhrt werden, die seitens des Zweckverbandes
Gewerbepark Nirnberg - Feucht fiir die Ausfiihrung
solcher Arbeiten zugelassen sind. Voraussetzung
fir die Zulassung ist die Mitgliedschaft in einer
Handwerkskammer oder einer Industrie- und Han-

delskammer sowie die Beschéftigung von Personal,
dessen Qualifikation fir die Ausfiihrung von priva-
ten Entwasserungsanlagen nachgewiesen werden
kann. Als Zulassung gilt ohne weiteren Nachweis
der fachlichen Eignung die Mitgliedschaft in der
Guteschutzgemeinschaft Kanalbau. Die Zulassung
kann bei groben oder wiederholten VerstdRen ge-
gen diese Satzung entzogen werden.

§10
Vorlage von Entwéserungspléen -Zulassung

der Grundsticksentwéserungsanlage

(1) Nach dieser Satzung sind folgende Vorhaben
genehmigungspflichtig:

1. die Herstellung und Anderung der Grund-
sticksentwasserungsanlagen auf3erhalb von
Gebduden mit Anschlu? an den Kanal oder
Privatkanal,

2. die Herstellung und Anderung der Entwasse-
rungseinrichtungen in Gebauden unterhalb der
Rickstauebene, mindestens jedoch aller Ent-
wasserungseinrichtungen unterhalb des Erd-
gescholRbodens,

3. die Herstellung, Anderung und der Betrieb von
Privatkanalen,

4. die Herstellung und Anderung von blinden An-
schlukanélen,

5. die voribergehende Einleitung von Abwasser
bei Festen und Veranstaltungen sowie das
Aufstellen von Toilettenwagen, Baustellenein-
richtungen, Burocontainern u. &., die voruber-
gehend am Kanal angeschlossen werden sol-
len,

6. die vortubergehende Einleitung von Grundwas-
ser aus Baustellen, Grundwasserbohrversu-
chen- und -sanierungen, sowie die dauernde
Einleitung von Sickerwasser zur Trockenle-
gung und -haltung bestehender Gebaude und
Gebaudeteile,

7. die voribergehende Einleitung von Abwasser
bei Fassadenreinigung,



8. die Herstellung und Anderung samtlicher Ent-
wasserungseinrichtungen innerhalb von Ge-
bauden, die gewerbliche, industrielle und &hn-
liche nichth&ausliche Abwasser aufnehmen und
ableiten, insbesondere Abwasservorbehand-
lungsanlagen, sowie die Anderung der geneh-
migten Abwassermenge der Abwasserzu-
sammensetzung und des Verfahrens der Vor-
behandlung,

9. die Einleitung von Stoffen nach § 15 Abs. 3,

10. der Einbau von automatischen Abwassermen-
genmefeinrichtungen.

(2) Bevor die Grundsticksentwasserungsanlage
hergestellt oder geéndert wird, sind dem Zweckver-
band Gewerbepark Nurnberg - Feucht zusammen
mit einem Antrag auf Erteilung der Anschluf3- und
Benutzungsgenehmigung folgende Unterlagen,
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 in doppelter, nach Absatz
1 Nr. 7 bis 10 in dreifacher Ausfertigung einzurei-
chen:

1. amtlicher Lageplan des zu entwéassernden
Grundstickes im Maf3stab 1:1000, mit Eintra-
gung der vorhandenen und geplanten Bauten,
davon einer mit amtlichen Angaben Gber Flur-
nummern, Besitzverhdltnisse und Grund-
stucksflache,

2. GrundriB- und Flachenplane im Malstab
1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen
einschlielBlich des Anschlul3kanales an den
Kanal und im Falle des 8 9 Abs. 2 die Grund-
stucksklaranlage ersichtlich sind. Vorhandener
Baumbestand ist einzutragen.

3. Langsschnitte aller Leitungen mit Darstellung
der Entwasserungsgegenstande und des An-
schluRkanals im MaRstab 1:100, bezogen auf
Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die
Gelénde- und Kanalsohlenhdhen, die mal3geb-
lichen Kellersohlenhéhen, Querschnitte und
Gefélle der Kanéle, Schéchte, hdchste Grund-
wasseroberflache etc. zu ersehen sind, ferner
erforderlichenfalls Detailplane und Rohrnetzbe-
rechnungen. Fir die Bemessung von regen-
wasserfihrenden Leitungen ist eine Abflul3-
spende von 300 I/s ha zugrunde zu legen, bei
Regenfalleitungen 300 I/s ha.

4. wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder
Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheb-
lich vom héauslichen Abwasser abweicht, zu-
gefuhrt werden, ferner Angaben tber

- Menge und Beschaffenheit des Verarbei-
tungsmaterials, der Erzeugnisse,

- die abwassererzeugenden Betriebsvorgéan-
ge,

- Menge (Minimum, Maximum, Mittel) des
zum Einleiten bestimmten Abwassers,

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird,

- die Vorbehandlung des Abwassers (z.B.
Kihlung, Abscheidung, Reinigung, Neutra-
lisation, Entgiftung, Dekontaminierung) mit
Bemessungsnachweisen.

Soweit notwendig, sind die Angaben zu erganzen
durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zu-
fluk, Verbrauch, Kreislauf, AbfluR), durch Plane der
zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen,
durch Erlauterungsbericht und erforderlichenfalls
durch Badverzeichnisse, z.B. bei Abwassern aus
galvanischen oder ahnlichen Betrieben.

(3) Alle Unterlagen sind von den Bauherren und
Planfertigern zu unterschreiben.

(4) Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht prift, ob die beabsichtigten Grund-
stucksentwasserungsanlagen den Bestimmungen
dieser Satzung und den einschlagigen DIN-
Vorschriften entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt
der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht
schriftlich seine Genehmigung und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Genehmi-
gungsbescheid (Anschluf3- und Benutzungsgeneh-
migung) zurlick. Die Genehmigung kann unter Be-
dingungen und Auflagen erteilt werden. Anderen-
falls setzt der Zweckverband Gewerbepark Nirn-
berg - Feucht dem Bauherrn unter Angabe der
Mangel eine angemessene Frist zur Berichtigung.
Die geanderten Unterlagen sind sodann erneut ein-
zureichen.

(5) Mit der Herstellung oder Anderung der Grund-
sticksentwasserungsanlagen darf erst nach schrift-
licher Genehmigung des Zweckverbandes Gewer-
bepark Nurnberg - Feucht begonnen werden. Eine
Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbhesondere
nach stralBen-, bau- und wasserrechtlichen Be-
stimmungen bleibt durch die Genehmigung unbe-
ruhrt.

(6) Von den Bestimmungen des Absatzes 2 Nr. 1
bis 4 kann der Zweckverband Gewerbepark Nirn-
berg - Feucht Ausnahmen zulassen, sofern eine
ordnungsgemafe Prufung dadurch nicht beein-
trachtigt wird.

(7) Inden Féllen, in denen nach wasserrechtlichen
Bestimmungen auch die Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis erforderlich ist, ist die Verord-
nung uber Pléne und Beilagen im wasserrechtlichen
Verfahren vom 18. Mai 1983 (GVBI. S. 283) in ihrer
jeweils gultigen Fassung zu beachten.



(8) Bei Abweichungen von den der Genehmigung
des Zweckverbandes Gewerbepark Nurnberg -
Feucht zugrunde liegenden Planunterlagen sind
rechtzeitig vor Ausfiihrung Ergénzungen (2-fach)
zur Genehmigung einzureichen. Bei unwesentlichen
Anderungen kann die Vorlage von Bestandspléanen
auch nachtraglich erfolgen.

(9) Soweit nach Bestimmungen dieser Satzung
oder nach bau- oder wasserrechtlichen Bestim-
mungen die Mdglichkeit eines Widerrufs vorgese-
hen ist, erfolgt die Genehmigung fir die jeweilige
Grundstiicksentwasserungsanlage widerruflich.
Hierunter fallen insbesondere Abscheide-, Vorreini-
gungs- und Grundstiicksklaranlagen jeglicher Art,
ferner Hebeanlagen.

(10) Vom Widerruf wird u.a. Gebrauch gemacht,
wenn die Anlagen nicht mehr funktionsfahig sind,
die Voraussetzungen fur den Einbau nicht mehr
vorliegen oder sich die Bemessungsgrundlagen ge-
andert haben, ferner, wenn sich die auferlegten
Einleitungsbedingungen &ndern.

§11
Anzeigepflicht - Herstellung und Prifung

der Grundstiicksentwéserungsanlage

(1) Die Grundstickseigentimer haben dem
Zweckverband Gewerbepark Nirnberg - Feucht
den Beginn

- der Herstellung,
- der Anderung und
- der Beseitigung

der Grundstucksentwasserungsanlagen drei Tage
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den
Unternehmer zu benennen. Dies gilt auch fur die
Durchfiihrung groRerer Unterhaltsarbeiten. Muf3
wegen Gefahr in Verzug mit den Arbeiten sofort be-
gonnen werden, so ist der Beginn innerhalb 24
Stunden schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Wiederaufnahme von Entwasserungsar-
beiten sowie der Zeitpunkt des Anstiches an einem
Kanal sind mindestens 24 Stunden anzuzeigen.

(3) Die Grundsticksentwéasserungsanlagen sind
nach den genehmigten Planen herzustellen. Bei
Planabweichung sind Bestandsplane entsprechend
§ 10 Abs. 8 vorzulegen.

(4) Die Entwéasserungsarbeiten sind fachgerecht
und sorgféltig auszuflihren. Insbesondere miissen
alle Grundstiicksentwasserungsleitungen nach DIN
1986, 19543 und 19550 gas-, wasserdicht und wur-
zelfest sein.

(5) Wahrend der Dauer der Ausfiihrung von Ent-
wasserungsarbeiten muf3 der genehmigte Entwas-
serungsplan stets auf der Baustelle bereitliegen.

(6) Anstiche an einen Kanal oder auch an einen
Privatkanal dirfen nur unter Aufsicht eines Beauf-
tragten des Zweckverbandes Gewerbepark Nirn-
berg - Feucht vorgenommen werden.

(7) Der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht ist berechtigt, die Arbeiten zu Uberprifen.
AnschluBkanale und samtliche Grundleitungen
darfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweck-
verbandes Gewerbepark Nirnberg - Feucht ver-
deckt werden. Die Zustimmung ist rechtzeitig ein-
zuholen. Anderenfalls sind sie auf Anordnung des
Zweckverbandes Gewerbepark Nurnberg - Feucht
freizulegen. Die Kosten fur die Freilegung hat der
Grundstiickseigentimer zu tragen.

(8) Alle Rohrleitungen und Schéachte sowie alle im
Erdreich eingebauten Gruben (z.B. Neutralisations-
gruben, Pufferbecken) missen wasserdicht herge-
stellt werden. Der AnschluRkanal, die Grundleitun-
gen sowie die Kontrollschachte sind entsprechend
DIN EN 1610 einer Dichtigkeitsprifung zu unterzie-
hen. Sonstige im Erdreich eingebaute Gruben sind
mit einer Wasserstandsfullung bis Oberkante Ge-
lande auf Dichtigkeit zu lberpriifen. Uber die Dich-
tigkeitsprifung ist eine Niederschrift mit erganzen-
dem Lageplan zu fertigen. Diese sind vom Bauherrn
und von der ausfiihrenden Baufirma zu unterzeich-
nen und dem Zweckverband Gewerbepark Nirn-
berg — Feucht nach erfolgter Prifung umgehend
vorzulegen.

(9) Prufungen auf ordnungsgeméfe Einfullung
und Verdichtung der Baugruben fir AnschluBkanale
im StraBenbereich kdnnen jederzeit auf Kosten des
Grundstilickseigentiimers vorgenommen werden

(10) Die Grundstlickseigentumer haben zu allen
Uberprufungen Arbeitskréfte, Gerate und Werk-
stoffe auf ihre Kosten bereitzustellen.

(11) Festgestellte Mangel sind innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu beseitigen. Die Beseitigung
der Mangel ist dem Zweckverband Gewerbepark
Nlrnberg - Feucht zur Nachprifung anzuzeigen.

(12) Der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht kann verlangen, dal3 die Grundstiicksent-
wasserungsanlagen nur mit seiner Zustimmung in
Betrieb genommen werden. Die Zustimmung kann
insbesondere davon abhangig gemacht werden,
daf seitens des Grundeigentiimers bzw. seines be-
auftragten Unternehmens eine Bescheinigung Uber
die Dichtigkeit und Funktionsfahigkeit der Anlagen
nach Absatz 8 vorgelegt wird.



(13) Vor Ingebrauchnahme der Grundstiicksent-
wasserungsanlage sind alle Teile von Bau- und
sonstigen Fremdstoffen, die etwa hineingelangt
sind, zu reinigen und die Leitungen durchzuspilen.
Bei Trennkanalisation sind die Grundsticksentwas-
serungsanlagen fir Dach, Regen- und Schmutz-
wasser vor deren Inbetriebnahme durch Farbpro-
ben auf vorschriftsmafige Einleitung und Abflihrung
der anfallenden Abwasser zu Uberprifen.

(14) Die Genehmigung nach § 10 Abs. 4 und die
Prufung der Grundsticksentwéasserungsanlage
durch der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht befreien den Grundstiickseigentiimer, den
ausfiihrenden Unternehmer und den Planfertiger
nicht von der Verantwortung fur die vorschriftsma-
RBige und fehlerfreie Planung und Ausflihrung der
Anlage.

§12
Berwachung - Unterhalt und Betrieb

(1) Der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht ist berechtigt, die Grundstiicksentwasse-
rungsanlagen auf ihren vorschriftsmafRigen Zustand
und ordnungsgemalfen Betrieb zu Uberprifen, Ab-
wasserproben zu entnehmen und Messungen
durchzufiihren. Zu diesem Zweck ist den Beauf-
tragten des Zweckverbandes Gewerbepark Nirn-
berg - Feucht ungehindert Zugang zu allen Anlagen
zu gewahren und die notwendigen Auskiinfte zu
erteilen. Die Grundstiickseigentimer werden davon
vorher moglichst verstandigt; das gilt nicht fir Pro-
beentnahmen und Abwassermessungen.

(2) Der Grundstiickseigentimer ist verpflichtet, die
von ihm zu unterhaltenden Grundsticksentwasse-
rungsanlagen in Abstanden von zehn Jahren durch
einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Bauzu-
stand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfa-
higkeit untersuchen und festgestellte Mangel besei-
tigen zu lassen. Uber die durchgefiihrten Untersu-
chungen und Uber die Mangelbeseitigung ist dem
Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht ei-
ne Bestétigung des damit beauftragten Unterneh-
mers vorzulegen.

Der Zweckverband Gewerbepark Nuirnberg -
Feucht kann dartberhinaus jederzeit verlangen,
daR die vom Grundstiickseigentimer zu unterhal-
tenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden,
der Stérungen anderer Einleiter und Beeintrachti-
gungen der offentlichen Entwésserungsanlage aus-
schlief3t.

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder
Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich
vom Hausabwasser abweicht, zugefiihrt, kann der
Zweckverband Gewerbepark Nuirnberg - Feucht
den Einbau und den Betrieb von Uberwachungsein-

richtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel ver-
zichtet, soweit fur die Einleitung in die Sammelka-
nalisation eine Genehmigung nach Art. 41c des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vorliegt und
die danach vorgeschriebenen Uberwachungsein-
richtungen - insbesondere im Vollzug der Abwas-
sereigeniiberwachungsverordnung vom 9. Dezem-
ber 1990 (GVBI. S. 587) in der jeweils geltenden
Fassung - eingebaut, betrieben und fir eine ord-
nungsgemalRe gemeindliche Uberwachung zur
Verfligung gestellt werden.

(4) Die Grundstlickseigentimer haben Stérungen
und Schaden an den Grundsticksanschlissen,
MeRschachten,  Grundstiicksentwasserungsanla-
gen, Uberwachungseinrichtungen und etwaigen
Vorbehandlungsanlagen unverziiglich dem Zweck-
verband Gewerbepark Nurnberg - Feucht anzuzei-
gen.

(5) Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht ist weiterhin befugt, erforderliche Aufgra-
bungen von Grundstiicksanschliissen innerhalb der
Strale und Wiederinstandsetzungen an den
Grundstlicksanschliissen einschlie3lich der dabei
erforderlichen Nebenarbeiten auf Kosten des
Grundstiickseigentimers vorzunehmen, wenn Ge-
fahr in Verzug ist.

(6) Der Grundstuckseigentimer hat auf seine Ko-
sten die Grundstiicksentwasserungsanlagen stets
in einem guten, vorschriftsmaRigen und betriebssi-
cheren Zustand zu halten. Er hat fur die Reinigung
und Spllung zu sorgen sowie Verstopfungen, ins-
besondere auch Verwurzelungen und Ablagerun-
gen, unverziglich zu beseitigen.

(7) Besteht begrindeter Verdacht von schadhaf-
ten AnschluRkandlen oder Grundleitungen, dann
hat der Grundstiickseigentiimer auf seine Kosten
diese auf Anordnung des Zweckverbandes Gewer-
bepark Nurnberg - Feucht freilegen, erforderli-
chenfalls mittels Kamerabefahrung tberprifen zu
lassen.

(8) Beim Einsteigen oder Hantieren in Schéchten,
die zu der Grundstiicksentwasserungsanlage geho-
ren, sind die Unfallverhitungsvorschriften fir
Ortsentwéasserung entsprechend zu beachten.

(9) Das Offnen eines Kanalschachtdeckels sowie
das Einsteigen in einen Kanal durfen nur durch die
Personen erfolgen, die der Zweckverband Gewer-
bepark Nirnberg - Feucht hierzu erméachtigt hat.



(10) Die Verpflichtungen nach den Absétzen 1 bis 7
gelten auch fir die Benutzer der Grundstiicke und
fur die Eigentimer der Entwasserungsanlage.

§13

Stillegung von Entwéserungsanlagen

(1) AbfluBlose Gruben und Sickeranlagen sind
aul3er Betrieb zu setzen, sobald ein Grundstiick an
die offentliche Entwasserungsanlage angeschlos-
sen ist; das gleiche gilt fir Grundstiicksklaranlagen,
sobald die Abwasser einer Sammelklaranlage zu-
gefuhrt werden. Sonstige Grundsticksentwasse-
rungseinrichtungen sind, wenn sie den Bestimmun-
gen der 88 9 bis 11 nicht entsprechen, in dem Um-
fang aulRer Betrieb zu setzen, in dem das Grund-
stick an die o6ffentliche Entwésserungsanlage an-
zuschlieRRen ist.

(2) Die Gruben und aufgelassenen Grundstiicks-
klaranlagen sind zu entleeren, zu reinigen und zu
desinfizieren, gegebenenfalls auf Anordnung des
Zweckverbandes Gewerbepark Nirnberg - Feucht
entweder zu beseitigen oder mit reinem Erdmate-
rial aufzufillen und die Einsteigdffnungen ver-
kehrssicher abzudecken.

(3) Alte, nicht mehr genutzte Kanale sind von be-
stehenden Leitungen abzutrennen und luft- und
wasserdicht zu verschlieBen. Im Bereich o6ffentli-
cher Strafl3en- und Wegeflachen liegende, aufzulas-
sende Kanale (AnschluBkanale) sind zusatzlich mit
flissigem Beton, Dammer oder Gleichwertigem zu
verpressen. Die Arbeiten hierzu durfen nur unter

Aufsicht des Zweckverbandes Gewerbepark Nirn-
berg - Feucht durchgefuhrt werden.

§14

Einleiten in die Kanke

Q) In Mischwasserkanéle dirfen Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser eingeleitet werden.

(2) In Schmutzwasserkanédle darf nur Schmutz-
wasser, in Regenwasserkanale nur Niederschlags-
wasser und in Entwésserungsmulden nur Dach-
wasser eingeleitet werden. Dachwasser mul3 in
Entwasserungsmulden eingeleitet werden, wenn ein
Grundstick, auf dem Dachwasser anféllt, an eine
Entwasserungsmulde grenzt. Zu diesem Zweck ha-
ben die Grundstlickseigentimer die entsprechen-
den Vorkehrungen zu treffen, insbesondere ge-
trennte Entwéasserungsleitungen und AnschluB3lei-
tungen anzulegen.

(3) Ausnahmen von Absatz 1 kénnen auf begrin-
deten Antrag zugelassen werden, wenn dadurch die
auch nach den wasserrechtlichen Vorschriften er-

forderliche ordnungsgeméfRe Abfihrung durch die
Kanalisation und das insbesondere aus diesem
Grunde geschaffene Trennsystem nach § 3 dieser
Satzung in keiner Weise beeintrachtigt oder geféahr-
det werden kann und auch keinerlei sonstige 6ffent-
liche Interessen, insbesondere der 6ffentlichen Ge-
sundheit und Reinlichkeit, dem entgegenstehen.

(4) Wenn und solange eine Belastung der einzel-
nen Kanédle durch die Einleitung von Nieder-
schlagswéassern aus technischen oder wirtschaftli-
chen Grinden nicht oder nicht mehr vertreten wer-
den kann, dann kann der Zweckverband Gewerbe-
park Nirnberg - Feucht fur einzelne Kanéle die Zu-
fuhrung derartiger Wasser dem Umfang nach be-
schranken, geeignete Ruckhaltemalinahmen oder
deren anderweitige Ableitung vorschreiben.

(5) Bei Grundsticken, auf denen wegen der dort
gelagerten oder umgeschlagenen Stoffe unkontrol-
lierbar Abwasser (z.B. mit dem Léschwasser und
evtl. gleichzeitig auftretendem Niederschlagswas-
ser) in das Kanalnetz gelangen kann, das zu einer
Gefahrdung oder Beeintrachtigung des beschéaftig-
ten Personals, des Bestandes oder Betriebes der
Entwasserungseinrichtung oder sonst zu einer Ge-
wasserverunreinigung fuhren kann, ist der Zweck-
verband Gewerbepark Nurnberg - Feucht berech-
tigt, den Einbau entsprechend bemessener Riick-
haltebecken bzw. entsprechender Absperreinrich-
tungen anzuordnen. Zur Abschétzung des Gefahr-
dungspotentials kann der Zweckverband Gewerbe-
park Nurnberg - Feucht von dem Einleiter entspre-
chende Auskunfte, Nachweise oder Gutachten ei-
nes unabhangigen Sachverstandigen auf Kosten
des Einleiters verlangen.

(6) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanale ein-
geleitet werden kann, bestimmt der Zweckverband
Gewerbepark Nurnberg - Feucht.

(7) Die Einleitung von solchen gewerblichen Ab-
wassern, denen 8§ 15 dieser Satzung nicht entge-
gensteht, ist nur mit Genehmigung des Zweckver-
bandes Gewerbepark Nirnberg - Feucht zulassig.
Im Antrag sind Menge und Art der auf dem Grund-
stuck anfallenden Abwasser zu bezeichnen; ferner
ist anzugeben, ob sie eine der in § 15 Abs. 1 ge-
nannten Eigenschaften aufweisen. Die nach dieser
Satzung erforderliche Genehmigung wird nur wider-
ruflich und nur dann erteilt, wenn die Abwasser die
in 8 15 Abs. 1 aufgeflhrten Eigenschaften nicht
oder bei Einleitung infolge geeigneter Vorkehrungen
(z.B. Neutralisation, Entgiftung, Vorklarung, Vorrei-
nigung, Desinfektion, Ol- und Fettabscheidung, Ab-
kuhlung, Filtrierung) nicht mehr besitzen.

Sie kénnen insbesondere auch widerrufen oder ge-
andert werden, wenn die gesetzlichen Grundlagen
oder die entsprechenden Verwaltungsvorschriften
geandert oder erganzt werden.



(8) Wenn die getroffenen Vorkehrungen oder Ein-
richtungen nicht wirksam sind oder bleiben, miissen
die von dem Zweckverband Gewerbepark Nirnberg
- Feucht angeordneten Anderungen und Erganzun-
gen unverzuglich vorgenommen werden, ansonsten
kann die Einleitung untersagt werden. Der Zweck-
verband Gewerbepark Nirnberg - Feucht ist dar-
Uber hinaus berechtigt, bei Verstélien gegen § 15
Abs. 1 und 2 dieser Satzung die Einleitung von
schadlichen Abwassern durch geeignete technische
MalRnahmen zu unterbinden. Er kann hierzu sowohl
die erforderliche Auflage erteilen, als auch die not-
wendigen Maflinahmen auf dem Weg der Ersatz-
vornahme durchfiihren.

(9) Die Einleitung radioaktiver Abwéasser (8 15
Abs. 2) wird genehmigt, wenn die nach der Strah-
lenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 (BGBI.
I, S. 2905) in ihrer jeweils gultigen Fassung beste-
henden oder im Vollzug dieser Verordnung begriin-
deten Verpflichtungen, insbesondere die zulassigen
Grenzwerte beachtet werden.

(10) Die Einleitung von Grundwasser in die offentli-
che Entwéasserungsanlage ist nach § 15 Abs. 2 Nr.
6 grundsatzlich verboten. Ausnahmen kdnnen auf
Antrag nur in folgenden Fallen genehmigt werden:

1. wenn eine unmittelbare Einleitungsmdoglichkeit
in einen Regenwasserkanal oder eine Entwas-
serungsmulde besteht. Vorbehaltlich der was-
serrechtlichen Erlaubniserteilung ist fir die
Einleitung die Genehmigung des Zweckver-
bandes Gewerbepark Nirnberg - Feucht erfor-
derlich. Diese kann nur widerruflich und nur
dann erteilt werden, wenn die Einrichtungen
zur Einleitung des Grundwassers so beschaf-
fen sind, dal3 Eintritt und Rickstau von Kanal-
wasser in den Untergrund mit Sicherheit ver-
hindert werden. Bei zu starker Belastung der
offentlichen Entwésserungsanlage kann vom
Widerruf der Erlaubnis Gebrauch gemacht
werden.

2. wenn bei Durchfihrung von BaumafRhahmen
auf einem Grundstiick zur Trockenhaltung der
Baugruben voriibergehend Grundwasser ab-
geleitet werden soll. Unmittelbar nach Beendi-
gung der BaumalRnahme ist die Grundwas-
serableitung wieder einzustellen.

3. wenn aufgrund wasserrechtlicher Auflagen ei-
ne Grundwasseruntersuchung (Pumpversuch)
bzw. eine Grundwassersanierung durchzufih-
ren ist. Die Einleitung kontaminierten Grund-
wassers ist nur Uber eine entsprechende Vor-
behandlungsanlage im Rahmen der in § 15
bzw. den wasserrechtlich festgelegten Schad-
stoffgrenzwerten mdéglich. Die Genehmigung
kann nur widerruflich und nur vorbehaltlich der
wasserrechtlichen Erlaubnis erteilt werden.

Einleitungen nach Absatz 9 Nr. 1 bis 3 kénnen auf
entsprechenden Antrag nur genehmigt werden,
wenn sichergestellt wird, daf3 die zur Berechnung
der Einleitungsgebuhren erforderlichen Mengen-
mefReinrichtungen eingebaut werden. Der Antrag ist
mindestens drei Wochen vor Beginn der ersten
Einleitung einzureichen.

(11) Die Einleitung von unbehandeltem Abwasser
aus Fassadenreinigung ist nach § 15 Abs. 2 Nr. 10
grundsétzlich verboten. Auf Antrag kann einer Ein-
leitung ausnahmsweise zugestimmt werden, wenn
das anfallende Abwasser Uber mobile Wasserauf-
fangeinrichtungen und nachfolgender Vorbehand-
lung entsprechend den in § 15 Abs. 3 bzw. den
wasserrechtlich festgelegten Grenzwerten aufbe-
reitet wird. Es ist sicherzustellen, daf3 das anfallen-
de Abwasser nicht in Straf3engullis, oberirdische
Gewasser oder in das Grundwasser gelangt.

(12) Die Einleitung von unbehandelten Kondensa-
ten aus Feuerungsanlagen ist nach § 15 Abs. 2 Nr.
11 grundsétzlich verboten. Derartige Kondensate
kénnen auf Antrag eingeleitet werden, wenn durch
geeignete Vorkehrungen eine vorherige Neutralisa-
tion auf einen zuldssigen pH-Wert vorgenommen
wird.

(13) Die Einleitung des bei Festen und Veranstal-
tungen und dergleichen anfallenden Abwassers ist
nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 genehmigungpflichtig. Bei
Anfall von fetthaltigem Abwasser aus Geschirr-
spulmaschinen kann die Genehmigung nur erteilt
werden, wenn entsprechende Fettabscheidevor-
richtungen vorgeschaltet werden.

(14) Die Einleitung von Kuhlwasser ist nach § 15
Abs. 2 Nr. 15 Buchst. ¢ grundsatzlich verboten. Auf
Antrag kann ausnahmsweise eine Einleitung ge-
stattet werden, wenn:

1. der Nachweis erbracht wird, dal3 alle Méglich-
keiten von wassersparenden MalRRnahmen
ausgeschopft wurden,

2. die in § 15 Abs. 3 festgelegten Grenzwerte
eingehalten und

3. sonstige offentliche Belange nicht beeintrach-
tigt werden.

(15) Der Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht kann anordnen, daf die in den Absatzen 6
bis 12 bezeichneten Vorkehrungen durch Beauf-
tragte regelméaRig tberwacht werden.

§15

Verbot des Einleitens - Einleitungsbedingungen

(1) In die o6ffentliche Entwéasserungsanlage dirfen
Stoffe nicht eingeleitet werden, die
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)

- die dort beschaftigten Personen gefahrden
oder deren Gesundheit beeintrachtigen,

- die offentliche Entwésserungsanlage oder
die angeschlossenen bzw. die benachbar-
ten Grundstiicke gefahrden oder beschadi-
gen,

- den Betrieb der o6ffentlichen Entwasse-
rungsanlage erschweren, behindern oder
beeintrachtigen,

- die Behandlung und Verwertung des Klar-
schlamms erschweren oder verhindern
oder

- sich sonst schadlich auf die Umwelt, insbe-
sondere die Gewasser, auswirken.

Dieses Verbot gilt insbesondere fir

feuergefahrliche oder explosionsfahige Stoffe
wie z.B. Benzin und O,

infektiose Stoffe, Medikamente,
radioaktive Stoffe,

Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Ver-
farbung des Abwassers in der Sammelklaran-
lage oder des Gewassers fihren,

Abwasser oder andere Stoffe, die schéadliche
Ausdiinstungen oder Uble Geriiche, Gase oder
Dampfe verbreiten kénnen,

Grund- und Quellwasser (vgl. § 14 Abs. 10),

feste Stoffe - auch in zerkleinerter Form die zu
Ablagerungen oder Verstopfungen in Ab-
wasserleitungen fihren kdénnen oder schwer
abbaubar sind, wie

- Schutt, Asche, Miill, Sand, Kies, Schlacke,
Faserstoffe, Zement,

- Kuichenabfélle, Abfélle aus obst- und ge-
museverarbeitenden Betrieben, Schlach-
tabfalle,

- Kunststoffe, Teer,
material aller Art

Pappe, Verpackungs-

- Papierabfélle, Textilien, Verbands- und Hy-
gienematerial,

- Treber, Hefe, flissige Stoffe, die erharten,
Farben und Lacke,

Chemikalien, wie

- fotografische Entwickler- und Fixierbader,
und Holz-

- Impréagnier-, Pflanzenschutz-

schutzmittel,

- LOsungsmittel (z.B. Benzin, Per-, Trichlo-
rethylen, Aceton, Farbverdinner),

10.

11.

12.

13.

14.

15.

unbehandelte Abwasser aus Fassadenreini-
gungen nach 8§ 14 Abs. 11,

unbehandelte Kondensate aus Feuerungsan-
lagen nach § 14 Abs. 12,

Raumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern,
Jauche, Giulle, Abwasser aus Dunggruben und
Tierhaltungen,  Silagegéarsaft, Blut aus
Schléachtereien, Molke,

Absetzgut, Schlamme oder Suspensionen aus
Vorbehandlungsanlagen, Raumgut aus Grund-
stucksklaranlagen und Abortgruben,

Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Be-
sorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anrei-
cherungsfahigkeit oder einer krebserzeugen-
den, fruchtschadigenden oder erbgutveran-
dernden Wirkung als gefahrlich zu bewerten
sind wie Schwermetalle, metallorganische
Verbindungen, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, polycyclische Aromaten, Pheno-
le.

Ausgenommen sind

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im
Abwasser in der Art und in der Menge, wie
sie auch im Abwasser aus Haushaltungen
Ublicherweise anzutreffen sind,

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer
Vorbehandlungsanlage zuruckgehalten
werden kdnnen und deren Einleitung der
Zweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht entsprechend den Schadstoff-
grenzwerten nach 815 Abs. 3 zugelassen
hat.

Abwasser aus Gewerbe- und Industriebetrie-
ben

a) von dem zu erwarten ist, da3 es auch nach
der Behandlung in der Sammelklaranlage
nicht den Mindestanforderungen des Was-
serhaushaltsgesetzes entsprechen wird,

b) das aufschwimmende Ole und Fette ent-
halt,

¢) das als Kiihlwasser benutzt worden ist,

d) das die genehmigte HochstzufluBmenge
Uberschreitet,

(3) Fiur die Beschaffenheit und Inhaltstoffe nicht-
hauslicher Abwésser sind folgende Grenzwerte ein-
zuhalten, soweit nicht nach der "Verordnung Uber
die Genehmigungspflicht fir das Einleiten wasser-
gefahrdender Stoffe in Sammelkanalisation” in der
jeweils geltenden Fassung andere Grenzwerte vor-
geschrieben sind:

Temperatur
pH-Wert

35°C
6,5-11
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sofern nicht in den Genehmigungs-
bedingungen ein enger begrenzter
pH-Wert festgelegt wird

absetzbare Stoffe (gemessen nach
einstiindiger Absetzzeit)
Suspensa (aus der abgesetzten Probe)

1,0 mi/
50 mg/l

Anorganische Stoffe (geldst und ungeldst)

Arsen (As) 0,5 mgl/l
Blei (Pb) 1,0 mgl/l
Cadmium (Cd) 0,5 mgl/l
Chrom gesamt (Cn) 2,0 mgl/l
Chrom VI (CrO4) 0,5mgll
Cobalt (Co) 5,0 mg/l
Kupfer (Cu) 1,0 mgl/l
Nickel (Ni) 1,0 mgl/l
Quecksilber (Hg) 0,02 mgl/l
Selen (Se) 0,5 mgl/l
Silber (AQg) 2,0 mgl/l
Zink (Zn) 2,0 mgl/l
Zinn (Sn) 3,0 mg/l
Aluminium (Al) 10 mg/l
Anorganische Stoffe (geldst)

Ammonium und Ammoniak und
solche Stoffe, die Ammonium/
Ammoniak freisetzen 150 mg/l
berechnet als N

Cyanid, durch Chlor zerstorbar (CN) 1,0 mgl/l
Fluorid (3] 50 mg/l
Nitrit (NOy) 20 mg/l
Sulfid (S) 10 mgl/l

Organische Stoffe

Phenole (als CsHsOH) 5 mg/l
Kohlenwasserstoffe, aliphatisch 20 mg/l
BTX-Aromaten (Summe von
Benzol, Toluol und Xylolen) 10 mg/l
Halogenkohlenwasserstoffe,

leichtfliichtig Summe 1,0 mgl/l
Trichlorbenzole 0,05 mg/l

Polychlorierte Biphenyle (PCB) 0,001 mg/l

Im Einzelfall kdnnen Frachtbegrenzungen fir
Schadstoffe nach Absatz 3 und fur Abwasser mit
héherem CSB-Werten als 5000 mg/l von dem
Zweckverband Gewerbepark Nuirnberg - Feucht
festgelegt werden.

(4) Wird eine private Abwasserreinigungsanlage
betrieben, gelten die Grenzwerte gemafld Absatz 3
unmittelbar am Ablauf dieser Anlage. Wird keine
Abwasserreinigungsanlage betrieben, gelten die
Grenzwerte an der Stelle, an der Abwasser anfallt.
Sind mehrere Anfallstellen in einem Betrieb vorhan-
den, so diurfen Abwasser gleichartiger Zusammen-

setzung gemeinsam behandelt und abgeleitet wer-
den.

Verschiedenartige Abwasser sind getrennt zu be-
handeln und getrennt abzuleiten.
Eine Verdinnung des Abwassers zur Einhaltung
von Grenzwerten ist unzulassig.

(5) Wer verursacht, dal3 schadliche Stoffe der in §
15 Abs. 1 und 2 genannten Art, inshesondere feuer-
gefahrliche, explosionsféhige, giftige oder radioakti-
ve Stoffe in die Entwasserungseinrichtungen gelan-
gen, hat den Zweckverband Gewerbepark Nurn-
berg - Feucht unverziglich zu verstandigen (vgl. §
12 Abs. 4). Die gleiche Verpflichtung haben die Ei-
gentiimer, dinglich Berechtigte und die Benutzer der
Grundstiicke, die einen derartigen Schadensfall
wahrnehmen.

8§16
Abscheider

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflissigkeiten,
wie z.B. Benzin, Benzol, Ole oder Fette mitabge-
schwemmt werden koénnen, sind in die Grund-
sticksentwasserungsanlage  Abscheider einzu-
schalten und insoweit ausschlie3lich diese zu be-
nutzen.

(2) Die Abscheider missen in regelméRigen Zeit-
abstanden und bei Bedarf entleert werden. Der
Zweckverband Gewerbepark Niurnberg - Feucht
kann den Nachweis der ordnungsgemafRen Entlee-
rung verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu
entsorgen.
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§17

Untersuchung des Abwassers

(1) Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht kann Uber die Art und Menge des eingelei-
teten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluf3
verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet
oder wenn Art und Menge des eingeleiteten Abwas-
sers geandert werden, ist dem Zweckverband Ge-
werbepark Nirnberg - Feucht auf Verlangen nach-
zuweisen, dald das Abwasser keine Stoffe enthalt,
die unter das Verbot des § 15 fallen. Fallen auf ei-
nem angeschlossenen Grundstiick Abwasser an,
die nicht in die Kanalisation eingeleitet werden duir-
fen, ist dem Zweckverband Gewerbepark Nirnberg
- Feucht auf Verlangen die Menge der Stoffe und
die Art der Entsorgung nachzuweisen.

(2) Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch
periodisch, auf Kosten des Grundstlickeigentimers
untersuchen lassen. Hierzu hat der Verpflichtete auf
Verlangen und nach Angaben des Zweckverbandes
Gewerbepark Nirnberg - Feucht auf eigene Kosten
Probenahmestellen (z.B. Schéchte) zu schaffen,
sowie automatische Probenahmegerate einzubau-
en. Probenahmestellen sind stets zuganglich zu
halten.

(3) Wird von einem Grundstick nichthdusliches
und hausliches Abwasser eingeleitet, sind so viele
Abwassermengenmel3einrichtungen  einzubauen,
wie zur getrennten Bestimmung der Mengen héusli-
chen und nichthauslichen Abwassers erforderlich
sind.

(4) Die Untersuchung des Abwassers bei gewerb-
lichen und industriellen Einleitern erfolgt nach vier
Gefahrdungsklassen:

Klasse 1: 5 Regeluntersuchungen jahrlich

In diese Klasse werden alle nach Art. 41c BaywG
genehmigungspflichtigen Einleitungen zugeordnet,
deren Abwasser Cyanid (leicht freisetzbar), Chlor,
Sulfid, Chrom VI und Schwermetalle - auRer Eisen
- enthalten kénnen.

Klasse 2: 3 Regeluntersuchungen jahrlich

In diese Klasse werden folgende Einleitungen zu-
geordnet:

a) alle nach Art. 41 ¢ BayWG genehmigungs-
pflichtigen Einleitungen, deren Abwasser ab-
sorbierbare organisch gebundene Halogene
(AOX), Kohlenwasserstoffe gesamt, leicht-
flichtige  halogenierte  Kohlenwasserstoffe
(LHKW) und Hydrazin enthalten kdnnen.

b) sonstige Einleitungen, fir die derzeit noch kei-
ne Abwasserverwaltungsvorschriften existie-

ren, deren Abwasser jedoch Inhaltsstoffe nach
§ 15 EWS enthalten kénnen.

c) fotografische Abwasser
Klasse 3: 2 Regeluntersuchungen jahrlich

In diese Klasse fallen alle Einleitungen nach Klas-
se 2 mit einer Tageswassermenge von weniger
als 10 ms3.

Klasse 4: Maximal eine Regeluntersuchung jahr-
lich

In diese Klasse fallen alle Einleitungen nach Klas-
se 2 mit einer wochentlichen Abwassermenge von
weniger als 1 m3,

Bei Uberschreitung von Grenzwerten erfolgen ko-
stenpflichtige Zusatzuntersuchungen.

Werden im Kalenderjahr mehr als drei Proben we-
gen Grenzwertlberschreitung beanstandet, dann
wird die Einleitungsstelle der nachsthdheren Ge-
fahrdungsklasse zueordnet. Erfolgt im laufenden
Kalenderjahr keine Grenzwertliberschreitung, dann
kann die Anzahl der Regeluntersuchungen reduziert
werden.

(5) Die Beauftragten des Zweckverbandes Ge-
werbepark Nurnberg - Feucht und die Bediensteten
der fiir die Gewasseraufsicht zustandigen Behorden
kénnen die anzuschlieRenden oder die angeschlos-
senen Grundsticke betreten, wenn dies zur
Durchfuhrung der in den Absétzen 1 bis 3 vorgese-
henen Maflinahmen erforderlich ist.

§18
Haftung

(1) Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht haftet unbeschadet der Bestimmung in Ab-
satz 2 nicht fur Schaden, die durch Betriebsstdrun-
gen der offentlichen Entwésserungsanlage oder
durch Ruckstau infolge von unabwendbaren Natur-
ereignissen hervorgerufen werden, soweit diese
sich auch bei ordnungsgemalRer Planung, Ausfih-
rung und Unterhaltung der Entwasserungseinrich-
tung nicht hatten vermeiden lassen.

(2) Der zZweckverband Gewerbepark Nirnberg -
Feucht haftet fir Schaden, die sich aus dem Beniit-
zen der offentlichen Entwasserungsanlage ergeben,
nur dann, wenn einer Person, deren sich der
Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht zur
Erfullung seiner Verpflichtungen bedient, Vorsatz
oder Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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(3) Der Grundstuckseigentimer und die Benutzer
haben fir eine ordnungsgemafRe Benutzung der
offentlichen Entwasserungsanlage einschlieR3lich
des Grundstlicksanschlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer
Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem
Zweckverband Gewerbepark Nurnberg - Feucht fur
alle ihm dadurch entstehenden Schéden und
Nachteile. Dasselbe gilt fir Schaden und Nachteile,
die durch den mangelhaften Zustand der Grund-
sticksentwasserungsanlage oder des Grundstiick-
sanschlusses verursacht werden, soweit dieser
nach § 8 vom Grundstlickseigentimer herzustellen,
zu erneuern, zu éandern und zu unterhalten ist. Meh-
rere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§19

Grundstiicksbenutzung

(1) Der Grundstickseigentimer hat das Anbrin-
gen und Verlegen von Leitungen einschlieB3lich Zu-
behér zur Ableitung von Abwasser (ber sein im
Entsorgungsgebiet liegendes Grundstick sowie
sonstige SchutzmaRnahmen unentgeltlich zuzulas-
sen, wenn und soweit diese MalRnahmen fir die
ortliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Die-
se Pflicht betrifft nur Grundstiicke, die an die 6ffent-
liche Entwasserungsanlage angeschlossen

oder anzuschlieRen sind, die vom Eigentimer im
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ange-
schlossenen oder zum Anschlu3 vorgesehenen
Grundstiick genutzt werden oder fir die die Mdg-
lichkeit der ortlichen Abwasserbeseitigung sonst
vorteilhaft ist.

Die Verpflichtung entféllt, soweit die Inanspruch-
nahme der Grundstiicke den Eigentimer in unzu-
mutbarer Weise belasten wiirde.

(2) Der Grundstickseigentimer ist rechtzeitig
Uber Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstiicks zu benachrichti-
gen.

(3) Der Grundstiickseigentimer kann die Verle-
gung der Einrichtung verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fiir ihn nicht mehr zumutbar sind.
Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband
Gewerbepark Nirnberg - Feucht zu tragen, soweit
die Einrichtung nicht ausschlie3lich der Entsorgung
des Grundstucks dient.

(4) Absatze 1 bis 3 gelten nicht fur 6ffentliche Ver-
kehrswege und Verkehrsflachen sowie fur Grund-
sticke, die durch Planfeststellung oder Bebau-
ungsplan fur den Bau von 6ffentlichen Verkehrswe-
gen und Verkehrsflachen bestimmt sind.

§ 20

Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung
kann mit Geldbu3e belegt werden, wer vorsétzlich

1. entgegen 8§ 4 Abs. 5 ein Grundstiick ohne vor-
herige Genehmigung durch den Zweckverband
Gewerbepark Nurnberg - Feucht anschlief3t,

2. den Vorschriften Uber den Anschlu3- und Be-
nutzungszwang (8 5) zuwiderhandelt,

3. einederin 811 Abs. 1,3,7und8, § 12 Abs. 4
und 10 und § 17 Abs. 1 festgelegten Melde-,
Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt,

4. entgegen § 10 Abs. 1, 2 und 5 vor Genehmi-
gung des Zweckverbandes Gewerbepark
Nirnberg - Feucht mit der Herstellung oder
Anderung der Grundstiicksentwésserungsan-
lage beginnt oder beginnen Iaft,

5. entgegen den Vorschriften der 88 14 und 15
Abwaésser in die offentliche Entwésserungsan-
lage einleitet oder seiner Anzeigepflicht nach §
15 Abs. 5 nicht nachkommt.

6. entgegen den Bestimmungen in § 10 Abs. 2
Nr. 4 unvollstdndige oder unrichtige Angaben
macht.

7. entgegen 8 12 Abs. 1 und § 17 Abs. 5 den Be-
auftragten des Zweckverbandes Gewerbepark
Nurnberg - Feucht den Zugang zu den Grund-
sticksentwasserungsanlagen verweigert.

§21

Anordnungen fur den Einzelfall - Zwangsmittel

Der Zweckverband Gewerbepark Nurnberg -
Feucht kann zur Erfilllung der nach dieser Satzung
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen fur den
Einzelfall erlassen.

§22

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Ausnahme des § 20 riickwir-
kend zum 01.01.1998 in Kraft. 8 20 tritt an dem der
Bekanntmachung dieser Satzung folgenden Tag in
Kraft.
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Vorstehende Satzung wurde am 2. Marz 1999 vom
Verbandsausschul? des Zweckverbands Gewerbe-
park Nurnberg - Feucht beschlossen.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und amtlich
bekanntgemacht.

Nurnberg, 2. Marz 1999
Zweckverband
Gewerbepark Nurnberg - Feucht

Ludwig Scholz
Oberbirgermeister
Verbandsvorsitzender

-15-



	Nürnberg - Feucht�(Entwässerungssatzung - EWS)
	vom 2. März 1999
	(Mittelfränkisches Amtsblatt vom 12. März 1999)
	§ 2�Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer
	§ 4�Anschluß- und Benutzungsrecht
	§ 5�Anschluß- und Benutzungszwang
	§ 6�Befreiung von Anschluß- und Benutzungszwang
	§ 7�Sondervereinbarungen - Privatkanäle
	§ 8�Grundstücksanschluß
	§ 9�Grundstücksentwässerungsanlage
	§ 10�Vorlage von Entwässerungsplänen -Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
	§ 11�Anzeigepflicht - Herstellung und Prüfung�der Grundstücksentwässerungsanlage
	§ 12�Überwachung - Unterhalt und Betrieb
	§ 13�Stillegung von Entwässerungsanlagen
	§ 14�Einleiten in die Kanäle
	§ 15�Verbot des Einleitens - Einleitungsbedingungen
	§ 16�Abscheider
	§ 17�Untersuchung des Abwassers
	§ 18�Haftung
	§ 19�Grundstücksbenutzung
	§ 20�Ordnungswidrigkeiten
	§ 21�Anordnungen für den Einzelfall - Zwangsmittel
	§ 22�Inkrafttreten

